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20. Dezember 2006 
 

Heilmittelrichtgrößen 2007 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
erstmalig wurden zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin und den Landesver-
bänden der Berliner Krankenkassen für das Jahr 2007 auch Heilmittelrichtgrößen für Ihre 
Fachgruppe vereinbart: 
 

  M/F R 
Ärzte für Physiotherapie, physikalische und 
rehabilitative Medizin 37,52 € 40,70 € 

 
Die Richtgrößen basieren auf dem tatsächlichen Verordnungsvolumen des Jahres 2002. 
Die Anpassung erfolgte mit dem gleichen Rechenvorgang wie für alle anderen Fachgrup-
pen, für die 2002 bereits Richtgrößen existierten. 
 
Es gelten folgende so genannte „definierte Praxisbesonderheiten“: 
 

1. Physiotherapie bei 
a. Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises 
b. Onkologischen Erkrankungen 
c. Multipler Sklerose 
d. Mukoviszidose 
e. Heilmittel im Zusammenhang mit ambulanten Operationen 

2. Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie 

3. Ergotherapie 
 
„Definierte Praxisbesonderheit“ bedeutet, dass im Rahmen eines Prüfverfahrens zur wirt-
schaftlichen Verordnungsweise jede unter die oben aufgeführten Punkte fallende medizi-
nisch notwendige Verordnung als Praxisbesonderheit gilt und auf Ihren Hinweis hin aus 
dem Verordnungsvolumen herausgerechnet wird.  
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Ansonsten müssen Sie, um Praxisbesonderheiten geltend machen zu können, gegenüber 
dem Prüfgremium nachweisen, dass Sie auf Grund einer besonderen Patientenstruktur 
nicht mit Ihrer Fachgruppe vergleichbar sind. 
 
Eine Vorab-Anmeldung von Praxisbesonderheiten lässt der Gesetzgeber leider nicht zu. 
Praxisbesonderheiten können nur im Rahmen eines Prüfverfahrens festgestellt werden, 
d.h. Sie werden, falls Sie geprüft werden sollten, durch den Prüfungsausschuss diesbezüg-
lich zu einer Stellungnahme aufgefordert und können dann Praxisbesonderheiten geltend 
machen.  
 
Weitere Informationen, wie beispielsweise die Heilmittel-Richtlinien, finden Sie im Internet 
unter www.kvberlin.de. Für Rückfragen steht Ihnen unser Service-Center unter der Num-
mer 31003 – 999 gerne zur Verfügung.  
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
                                   
Dr. Angelika Prehn  Dr. Uwe Kraffel   Burkhard Bratzke 
Vorstandsvorsitzende  stellv. Vorstandsvorsitzender  Mitglied des Vorstandes 
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